
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Processed by Luminess, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

4 
33

5 
32

0
B

1
*EP004335320B1*

(11) EP 4 335 320 B1
(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
07.08.2024 Patentblatt 2024/32

(21) Anmeldenummer: 23195958.6

(22) Anmeldetag: 07.09.2023

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
A45D 44/00 (2006.01) A45D 29/00 (2006.01)

A43B 13/00 (2006.01) A43B 7/1455 (2022.01)

A43B 1/00 (2006.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC): 
A43B 7/1455; A43B 1/0045; A43B 13/00; 
A45D 29/00; A45D 2200/10 

(54) VORRICHTUNG ZUR APPLIKATION VON CREME AUF EINEN FUSS

DEVICE FOR APPLYING CREAM TO A FOOT

DISPOSITIF POUR APPLIQUER DE LA CRÈME SUR UN PIED

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL 
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 07.09.2022 DE 202022105059 U

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
13.03.2024 Patentblatt 2024/11

(73) Patentinhaber: Podo Elan UG
21073 Hamburg (DE)

(72) Erfinder:  
• Gerauf, Elvira

21073 Hamburg (DE)
• Janzen, Anna

21073 Hamburg (DE)

(74) Vertreter: RGTH
Patentanwälte PartGmbB
Neuer Wall 10
20354 Hamburg (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
JP-A- 2017 023 661 US-A1- 2004 074 109
US-B1- 10 617 264  



EP 4 335 320 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung nach An-
spruch 1.

Stand der Technik

[0002] Die Fußpflege durch Eincremen ist ein wichtiger
Teil der Körperpflege. An den Fußsohlen befinden sich
zwar viele Schweiß-, jedoch keine Talgdrüsen. So beugt
das tägliche Eincremen der Füße dem Entstehen trocke-
ner, rissiger Haut und neuer Hornhaut vor. Außerdem
werden die Füße wirksam vor Pilz- und Warzenbefall ge-
schützt. Insbesondere ältere Menschen haben aufgrund
der eingeschränkten Beweglichkeit oftmals größere Pro-
bleme, sich die Füße selbst einzucremen. Ähnliches gilt
für Menschen mit anderen Mobilitätseinschränkungen
oder gar Behinderungen, sei es beispielsweise aufgrund
von Adipositas oder wegen Problemen mit der Wirbel-
säule beziehungsweise den oberen Extremitäten.
[0003] Nach aktuellem Stand der Technik erfolgt das
Eincremen von Füßen bei Personen, die dies nicht ohne
Hilfe selbst bewerkstelligen können, vorzugsweise durch
Dritte. Dies können sowohl Angehörige, Fußpfleger oder
professionelle Podologinnen sein. Daneben bietet der
Markt verschiedene Vorrichtungen zur Hilfe beim Eincre-
men an, die sich jedoch nicht zwingend für die besonde-
ren Bedarfsfälle beziehungsweise Anforderungen beim
Eincremen von Füßen von Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen eignen.
[0004] US 2004 0074109 A1 betrifft eine therapeuti-
sche Fußeinrichtung, die in Schuhform ausgebildet ist.
[0005] US 10,617,264 B1 offenbart eine Fußsanitäts-
vorrichtung, die eine abnehmbare Sohle, umfasst.
[0006] JP 2017 023 661 A beschreibt ein Zusatzteil zur
Befestigung in einem Schuhabsatz.

Offenbarung der Erfindung: Aufgabe, Lösung, Vor-
teile

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung zur Applikation von Creme
auf einen Fuß derart zu verbessern, dass der Vorgang
des Eincremens insbesondere für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität ermöglicht bzw. erleichtert wird,
während gleichzeitig einem möglichen Sturz oder einem
übermäßigen Verbrauch von Creme während des Ein-
cremens vorgebeugt wird.
[0008] Gelöst wird die vorliegende Aufgabe durch eine
Vorrichtung gemäß Anspruch 1. Mit Hilfe des Halteele-
mentes kann die Fußschale sowohl hochgehoben wer-
den als auch während der Benutzung einfach, aber zu-
verlässig fixiert werden. Die Fußschale kann somit ohne
eine entsprechende Bückbewegung präzise und sicher
auf dem Boden abgestellt werden, wobei dann der Fuß
auf der Fußschale abgesetzt werden kann um auf diese
Weise Creme auf diesen aufzubringen.
[0009] Insbesondere ist die Fußschale zur Aufnahme

von nur einem Fuß ausgebildet. Dabei kann die
Fußschale eine Länge von maximal 40 cm, ferner bevor-
zugt maximal 35 cm, aufweisen. Ferner kann die Fuß-
schale eine Breite von maximal 35 cm, ferner bevorzugt
maximal 30 cm. Die Fußschale kann sowohl für den lin-
ken als auch den rechten Fuß eingesetzt werden.
[0010] Insbesondere ist die Fußschale aus einem fle-
xiblen Kunststoffmaterial gebildet, beispielsweise
Schaumharz. Ferner kann die Fußschale aus einem
Thermoplast gebildet sein. Die Materialwahl führt dazu,
dass die Fußschale ein leichtes Gewicht aufweist, jedoch
gleichermaßen robust, rutsch- und wasserfest ausgebil-
det ist. Ferner wird das Material nicht porös, was insbe-
sondere bezüglich einer möglichen Bakterien- oder Pilz-
bildung wichtig ist. Dadurch, dass das Material eine zell-
geschlossene Beschaffenheit aufweist, können sich
Bakterien und Pilze in ihr nicht festsetzen, sodass die
Fußschale insgesamt geruchsneutral und hygienisch
bleibt. Auch ist die Fußschale leicht zu reinigen.
[0011] Erfindungsgemäß ist die Fußschale offen aus-
gebildet, sodass eine nach oben zeigende Fläche der
Fußschale in vertikaler Richtung durch keinen weiteren
Bestandteil der Vorrichtung verdeckt wird, wenn die
Fußschale auf einem Boden abgestellt ist. Die Fußschale
ist somit nicht geschlossen oder halb geschlossen aus-
gebildet. In anderen Worten weist die Fußschale keine
Verdeckung, wie bspw. einen Riemen oder ein Element
zum Zehenspreitzen auf. Wird die Fußschale somit auf
dem Boden abgestellt, ist die nach oben zeigende Fläche
der Fußschale in vertikaler Richtung durch keinen wei-
teren Bestandteil der Vorrichtung verdeckt. Der Benutzer
muss somit nicht mit dem Fuß in die Fußschale hinein-
schlüpfen, sondern kann den Fuß bequem in vertikaler
Richtung in die Fußschale hineinstellen. Dies ist insbe-
sondere für Benutzer mit Mobilitätseinschränkungen es-
sentiell, beispielsweise bei Benutzern, die eine Fußhe-
beschwäche haben. Auch Benutzer mit sehr breiten Fü-
ßen, beispielsweise durch Wassereinlagerung oder Be-
nutzer mit einem sehr hohen Spann, können somit die
Füße mit möglichst geringer körperlicher Anstrengung
auf bequeme Weise in die Fußschale einbringen.
[0012] Insbesondere bietet die Vorrichtung keine Mas-
sagefunktion, die elektrisch angesteuert ist, bspw. durch
eine automatisierte Bewegung oder Vibration der
Fußschale. Alternativ kann die Vorrichtung eine Massa-
gefunktion aufweisen, die elektrisch oder batteriebetrie-
ben ist, bspw. durch eine automatische Bewegung oder
Vibration der Fußschale.
[0013] Insgesamt ist die Vorrichtung täglich anwend-
bar, da sie mit minimalem Aufwand eingesetzt werden
kann. Benutzer können somit eigenständig und unab-
hängig ihre individuelle Fußpflege bis ins hohe Alter und
bis zu einem sehr stark eingeschränkten Beweglichkeits-
grad durchführen. Die Vorrichtung bietet somit stark mo-
bil eingeschränkten Personen Freiheit, Eigenständigkeit
und Unabhängigkeit bei der Pflege der Füße, die gerade
bei diesem Personenkreis oftmals schon eine sehr lange
Zeit einer hohen Beanspruchung ausgesetzt sind. Men-
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schen ohne Einschränkungen hinsichtlich ihrer Mobilität
können die Vorrichtung ebenso verwenden.
[0014] Das Halteelement ist erfindungsgemäß lösbar
mit der Fußschale verbindbar. Insbesondere kann das
Halteelement eine L-Form aufweisen, und zwar mit ei-
nem ersten Schenkel und einem zweiten Schenkel, der
im Vergleich zum ersten Schenkel kürzer ausgebildet ist.
Die Länge des ersten Schenkels kann sich insbesondere
zwischen 30 cm und 100 cm, ferner bevorzugt zwischen
40 cm und 70 cm, erstrecken, während sich die Länge
des zweiten Schenkels Breite zwischen 20 cm und 35
cm, ferner bevorzugt zwischen 25 cm und 30 cm, erstre-
cken kann. Die beiden Schenkel stehen insbesondere in
einem rechten Winkel zueinander. Die Breite des Halte-
lementes kann vorzugsweise maximal 10 cm, ferner be-
vorzugt maximal 5 cm, betragen. Die Breite ist vorzugs-
weise über dessen Länge konstant.
[0015] Ferner kann sich geradlinig erstrecken. Das
Halteelement kann klappbar, faltbar oder teleskopartig
einschiebbar sein, sodass die Länge des Halteelemen-
tes verkleinert bzw. angepasst werden kann.
[0016] Die Fußschale kann vor allem mindestens eine
seitliche Öffnung zum Einführen des Halteelementes
aufweisen um eine lösbare Verbindung herzustellen. Die
Fußschale kann zwei seitliche Öffnungen aufweisen, um
die Fußschale an zwei unterschiedlichen Stellen mit dem
Halteelement zu verbinden, insbesondere abhängig von
dem Fuß, der eingecremt werden soll. Die Öffnung ist
als Durchgangsöffnung ausgebildet und erstreckt sich
insbesondere in Dickenrichtung der Fußschale und somit
in vertikaler Richtung, wenn die Fußschale auf dem Bo-
den abgesetzt ist.
[0017] Insbesondere befindet sich die mindestens eine
Öffnung in einem seitlichen Endbereiche in Breitenrich-
tung der Fußschale. Vor allem befindet sich in jedem
Endbereich in Breitenrichtung eine Öffnung. Vor allem
befinden sich die Öffnungen im vorderen Drittel der
Fußschale. Die Öffnungen können mittig in einer vorde-
ren Hälfte der Fußschale in Längsrichtung angeordnet
sein. Wird das Halteelement somit lösbar mit der Fuß-
schale verbunden, erstreckt sich der erste Schenkel des
Halteelementes in einem möglichst günstigen Bereich
hinsichtlich der Waden des Benutzers. Wäre die Öffnung
und somit der erste Schenkel weiter hinten in Längsrich-
tung angeordnet, gäbe es möglicherweise Probleme bei
besonders breiten Waden, die in Kontakt mit dem Halte-
element treten könnten und somit die Bequemlichkeit der
Anwendung behindern.
[0018] Insbesondere kann die Fußschale mindestens
eine Ausnehmung auf dessen Unterseite zur Aufnahme
des zweiten Schenkels des Halteelementes aufweisen.
Dadurch, dass die Fußschale bevorzugterweise aus ei-
nem flexiblen Kunststoffmaterial gebildet ist, kann somit
das Halteelement mit dessen zweiten Schenkel zuerst
durch die Öffnung geführt werden. Der zweite Schenkel
kann dann in der Ausnehmung aufgenommen werden,
während sich der erste Schenkel durch die Öffnung in
Dickenrichtung der Fußschale - bei Platzierung der

Fußschale auf dem Boden in vertikaler Richtung nach
oben - erstreckt. Die Ausnehmung befindet sich ebenfalls
in einem vorderen Drittel der Fußschale. Die Ausneh-
mung kann mittig in einer vorderen Hälfte der Fußschale
in Längsrichtung angeordnet sein. Die Ausnehmung er-
streckt sich ferner insbesondere von einem Ende in Brei-
tenrichtung der Fußschale durchgängig bis zum anderen
Ende in Breitenrichtung, sodass der zweite Schenkel des
Halteelements durch beide seitliche Öffnungen in die
Ausnehmung eingebracht werden kann.
[0019] Das Lösen des Halteelementes ergibt sich
durch Hinausführen des Halteelementes, insbesondere
des ersten und des zweiten Schenkels aus der Öffnung.
Es ergibt sich insgesamt eine leicht zu bedienende und
lösbare Befestigungstechnik.
[0020] Das Halteelement kann in einem Endbereich
einen Einrastbereich zum Einrasten in der Fußschale
aufweisen. Im Einrastbereich kann das Halteelement so-
mit eingeschnürt sein. In anderen Worten kann sich die
Breite des Halteelementes insbesondere verjüngen und
wieder verbreitern, vorzugsweise zur ursprünglichen
Breite oder einer insgesamt reduzierten Breite zum rest-
lichen Halteelement. Die Einschnürung kann dazu die-
nen, mit einem entsprechendem Einrastbereich in der
Fußschale einen Formschluss herzustellen und somit ei-
ne wieder lösbare Verbindung mit der Fußschale zu er-
möglichen. Der Einrastbereich auf Seiten der Fußschale
befindet sich insbesondere in dem Bereich der Öffnung
zum Einführen des Halteelementes. Beispielsweise kann
in der Innenwand der entsprechenden Öffnung Hervor-
hebungen vorgesehen sein, mit denen die Einschnürung
in Zusammenwirkung gebracht werden kann.
[0021] Die Fußschale weist insbesondere einen um-
laufenden Randbereich auf. Der Randbereich erstreckt
sich insbesondere von einer Oberseite der Fußschale
mindestens 1 cm, ferner bevorzugt mindestens 2 cm oder
4 cm oder 6 cm, ferner bevorzugt höchstens 5 cm oder
10 cm, am meisten bevorzugt höchstens 3 cm, in Dicken-
richtung der Fußschale. Der Randbereich ist besonders
wichtig, da er für das Eincremen der Fußaußenkante
sorgt, die am stärksten beansprucht ist und ferner am
stärksten zu Rissbildung neigt.
[0022] Die Vorrichtung weist insbesondere eine Sohle,
die vorzugsweise noppenartige Erhebungen aufweisen
kann. Die Sohle erstreckt sich insbesondere über die ge-
samte Oberseite der Fußschale und über eine Innen-
wand des Randbereiches, sodass auch die Randberei-
che des Fußes und der Sohle bedeckt werden.
[0023] Alternativ oder zusätzlich zu den noppenartigen
Erhebungen kann die Sohle Lamellen umfassen. Die La-
mellen dienen dazu, ein möglichst angenehmes Hautge-
fühl zu erzeugen und die Verteilung von Creme innerhalb
der Sohne möglichst optimal zu verteilen.
[0024] Die noppenartigen Erhebungen weisen vor al-
lem eine Länge zwischen 1 mm und 200 mm, vorzugs-
weise maximal 10 mm, vorzugsweise zwischen 2 mm
und 6 mm, am meisten vorzugsweise zwischen 2,5 mm
und 5 mm, auf. Insbesondere weisen die noppenartigen
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Erhebungen einen runden Querschnitt auf, wobei deren
Durchmesser zwischen 0,1 mm bis 10 mm, vorzugswei-
se zwischen 0,2 mm und 6 mm, betragen kann. Der Ab-
stand zwischen noppenartigen Erhebungen liegt vor-
zugsweise zwischen 0,5 mm und 10 mm, am meisten
bevorzugt zwischen 0,5 mm und 10 mm. Insbesondere
das Zusammenspiel der Ausdehnung der noppenartigen
Erhebung sorgt dafür, dass Creme nicht zwischen den
noppenartigen Erhebungen versickert, sondern effektiv
und Material sparend auf den Fuß aufgebracht wird.
[0025] Die Sohle kann insbesondere als Innenschale
verstanden werden, die den Innenbereich der Fußschale
auskleidet. Der Rest der Fußschale kann dann als Au-
ßenschale verstanden werden. Die Sohle kann fest mit
der Fußschale verbunden sein, alternativ kann diese lös-
bar von der Fußschale ausgebildet sein. Bspw. kann die
Befestigung über das Aufstülpen/Aufsetzen der Sohle in
der Fußschale erfolgen. Wenn die Sohle lösbar ausge-
bildet ist, können unterschiedliche Sohlen eingesetzt
werden, die beispielsweise unterschiedliche noppenar-
tige Erhebungen aufweisen. Dadurch, dass sich das Ma-
terial bei der Benutzung aufwärmen kann, kann sich die
Fußschale der individuellen Fußform anpassen und fühlt
sich für den Benutzer angenehm an.
[0026] Wenn die Sohle lösbar mit der Fußschale be-
festigbar ist, kann die Befestigung vor allem über Stifte,
vor allem Halterungsstifte, erfolgen. Dafür weist die
Fußschale, vor allem die Oberseite der Fußschale und
über eine Innenwand des Randbereiches. Vor allem wei-
sen diese Ausnehmungen auf, in die die Stifte einbring-
bar sind. Die Sohle weist insbesondere Durchgangsöff-
nungen auf, die kompatibel mit den Ausnehmungen sind,
sodass die Position der Sohle genau hergestellt wird. Vor
allem kann die Oberseite zwischen 5 und 30 Ausneh-
mungen zur Aufnahme von Halterungsstiften umfassen,
während der Randbereich zwischen 20 und 50 Ausneh-
mungen aufweisen kann. Vor allem weisen die Ausneh-
mungen und Stifte einen runden Durchmesser auf. Der
Durchmesser der Stifte beträgt vor allem zwischen 2 mm
und 10 mm. Alternativ zu den Stiften kann die Sohle durch
dessen Passform in der Fußschale gehalten werden.
[0027] Die Sohle kann Silikon und/oder einen Kunst-
stoff umfassen. Sie kann zudem einen Gelpadeinsatz
zum Kühlen oder Wärmen des Fußes aufweisen, der in
die Sohle eingebracht ist. Die Oberfläche der Sohle und
der Fußschale können im zusammengebrachten Zu-
stand vorzugsweise nicht bündig miteinander abschlie-
ßen, sodass die Sohle leicht von der restlichen Fußscha-
le getrennt werden kann. Die Öffnung zum Einführen des
Halteelementes kann sowohl in der Sohle als Innenscha-
le als auch in der restlichen Fußschale als Außenschale
vorgesehen sein.
[0028] Die Fußschale kann einen umlaufenden Anti-
rutschring aus einem antirutschenden Material, bei-
spielsweise einem Gummi, umfasst, der sich auf der Un-
terseite vollumfänglich um den Rand erstreckt.
[0029] Die Creme wird bei der Anwendung der Vor-
richtung auf die Fußschale, vor allem auf die Sohle der

Vorrichtung, aufgebracht um sie auf der Unterseite und
einem Seitenbereich des Fußes zu verteilen. Die Vertei-
lung der Creme an dem Fuß kann insbesondere durch
eine leichte Hin- und Herbewegung des Fußes, der in
die Vorrichtung eingebracht ist, in horizontaler Richtung
ermöglicht werden. Dies fördert sowohl die Durchblutung
der Füße als auch die Beweglichkeit des Fußes, sodass
auch ein therapeutischer Effekt gegeben ist.
[0030] Insbesondere ist die Unterseite der Fußschale
rutschfest ausgebildet. Die Unterseite kann ein Profil,
beispielsweise Lamellen, aufweisen. Ferner kann die
Unterseite eine rutschfeste Beschichtung aufweisen. Die
Außenseite des kurzen Schenkels des Halteelementes
kann ebenfalls eine rutschhemmende Oberfläche auf.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0031] Es zeigen in rein schematischer Darstellung:

Figur 1: eine Vorrichtung zur Applikation von Creme;
Figur 2: eine Draufsicht auf die Unterseite der Vor-

richtung der Figur 1;
Figur 3: eine Draufsicht auf die Oberseite der

Fußschale der Vorrichtung der Figuren 1
und 2;

Figur 4: eine Schnittdarstellung entlang der Linie AA
in Figur 3;

Figur 5: eine Schnittdarstellung entlang der Linie BB
in Figur 3;

Figur 6: eine perspektivische Darstellung der nop-
penartigen Erhebungen auf der Sohle der
Vorrichtung der Figuren 1 bis 5;

Figur 7: eine perspektivische Ansicht einer weiteren
Vorrichtung zur Applikation von Creme;

Figur 8: eine Schnittdarstellung im Bereich des Ein-
rastbereich in der Fußschale;

Figur 9: eine Draufsicht auf die Vorrichtung der Fi-
guren 7 und 8;

Figur 10: eine perspektivische Ansicht auf die Unter-
seite der Vorrichtung nach den Figuren 7 bis
9;

Figur 11: eine perspektivische Ansicht eines Haltele-
mentes; und

Figur 12: eine vergrößerte Ansicht eines Einrastbe-
reichs.

Bevorzugte Ausführungsform der Erfindung

[0032] Figur 1 zeigt eine Vorrichtung 10 zur Applikation
von Creme in perspektivischer Ansicht. Die Vorrichtung
10 weist eine Fußschale 11 und ein Halteelement 30 auf.
Von dem Halteelement 30 ist nur der erste Schenkel 31
in Figur 1 zu sehen, wobei dieser wesentlich verkürzt
dargestellt ist. Die Fußschale 11 weist zwei seitliche Öff-
nungen 12 auf. In einer der beiden Öffnungen 12 ist das
Halteelement 30 eingebracht. Diese seitlichen Öffnun-
gen 12 sind in einem Endbereich in Breitenrichtung 51
der Fußschale 11 ausgebildet. Die Fußschale 11 weist
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einen Randbereich 15 auf. Ferner ist eine Sohle 17 aus-
gebildet, die sich über die Oberseite 20 der Fußschale
11 und der Innenwand 16 des Randbereiches 15 er-
streckt. Die Sohle ist in Figur 1 nur angedeutet, kann
jedoch eine im Vergleich zur Dicke der Fußschale
maßgebliche Dicke aufweisen. Auf der gesamten Sohle
17 sind noppenartige Erhebungen 18 ausgebildet, die in
Figur 1 allerdings zur vereinfachten Darstellung nicht dar-
gestellt sind.
[0033] Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf die Unterseite
13 der Vorrichtung 10 der Figur 1, wobei zu sehen ist,
dass auf der Unterseite 13 der Fußschale 11 Lamellen
21 ausgebildet sind, die dazu beitragen, dass die
Fußschale 11 rutschfest abgestellt werden kann. Ferner
ist deutlich die Öffnung 12 zu sehen, in die das Haltee-
lement 30 nicht eingebracht ist. Zudem ist der zweite
Schenkel 32 des Halteelementes 30 dargestellt, der in
einer Ausnehmung 14 auf der Unterseite 13 der Vorrich-
tung 10 eingebracht ist, sodass insgesamt eine ebene
Unterseite 13 entsteht.
[0034] In Figur 3 ist eine Draufsicht auf die Oberseite
20 der Fußschale 11 der Vorrichtung 10 der Figuren 1
und 2 gezeigt. Deutlich ist zu sehen, wie der erste Schen-
kel 31 in einer der Öffnungen 12 eingebracht ist, während
die andere Öffnung 12 frei ist. Die Öffnungen 12 sind im
vorderen Drittel der Fußschale 11 angeordnet. Dies ent-
spricht dem Ballenbereich des Fußes. Im Detail sind die
Öffnungen 12 mittig in einer vorderen Hälfte der
Fußschale angeordnet. Ferner ist in Figur 3 die Längs-
richtung 50 und die Breitenrichtung 51 zu sehen. Die
Fußschale 11 weist beidseitig eine Ausbuchtung 19 auf.
[0035] Figur 4 ist eine Schnittdarstellung entlang der
Linie AA in Figur 3 dargestellt. Deutlich ist die Ausneh-
mung 14 auf der Unterseite 13 der Fußschale 11 zu se-
hen.
[0036] In Figur 5 ist eine Schnittdarstellung entlang der
Linie BB der Figur 3 zu sehen. Der erste Schenkel 31
des Halteelementes 30 erstreckt sich in Dickenrichtung
52 der Fußschale 11 und ist in die Ausnehmung 14 auf
der Unterseite 13 der Fußschale 11 eingebracht.
[0037] Figur 6 zeigt eine perspektivische Darstellung
der noppenartigen Erhebung 18 auf der Sohle 17 der
Vorrichtung 10 der Figuren 1 bis 5. Deutlich ist zu sehen,
wie sich die noppenartigen Erhebungen über eine Länge
18 a mit einem Durchmesser 18 b erstrecken.
[0038] Figur 7 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
weiteren Vorrichtung 10 zur Applikation von Creme.
Deutlich ist zu sehen, wie die Vorrichtung eine Fußschale
11 und eine Sohle 17 umfasst, wobei die Sohle 17 pass-
genau in die Fußschale 11 aufgenommen ist. Sie kleidet
die Innenseite der Fußschale 11 aus.
[0039] Man sieht deutlich, dass eine seitliche Öffnung
12 sowohl in der Fußschale 11 als auch in der Sohle 17
vorgesehen sind, wobei diese bei in der Fußschale 11
eingebrachter Sohle 17 derart passend zueinander an-
geordnet sind, dass eine Halteelement 30 eingeführt wer-
den kann. In der Öffnung 12 befindet sich ein Einrastbe-
reich 12a, in dem ein Einrastbereich 33 des Haltelements

30 eingebracht werden kann (siehe Figur 8). Ferner sieht
man deutlich noppenartige Erhebungen 18 und Lamellen
21, wobei letztere im Randbereich der Sohle 17 ange-
ordnet sind. Ferner schließt die Oberfläche der Sohle 17
nicht bündig mit der Oberfläche der Fußschale 11 ab,
sondern steht etwas hervor, sodass die Sohle 17 leicht
von der Fußschale getrennt werden kann.
[0040] Figur 8 zeigt eine Schnittdarstellung im Bereich
des Einrastbereichs 12a in der Fußschale 11 und zwar
im Bereich der Öffnung 12. Deutlich ist zu sehen, wie
sich das Material der Fußschale 11 vorwölbt. In anderen
Worten sind Hervorhebungen 12b vorgesehen, mit de-
nen eine Einschnürung 34 im Einrastbereich 33 des Hal-
teelementes 30 (siehe auch Figur 11) einrasten kann.
[0041] In Figur 9 ist eine Draufsicht auf die Vorrichtung
10 der Figuren 7 und 8 dargestellt. Die Lamellen 21 kön-
nen sich in einer Richtung einer Normalen hinsichtlich
der gekrümmten Form der Sohle 11 erstrecken. Die
Fußschale 11 stabilisiert die Sohle 17, die aus einem
weicheren Material bestehen kann. Eine entsprechende
seitliche Öffnung 12 kann an beiden Endbereichen der
Vorrichtung 10 in Breitenrichtung 52 angeordnet sein.
[0042] Figur 10 zeigt eine perspektivische Ansicht auf
die Unterseite der Vorrichtung nach den Figuren 7 bis 9.
Die Fußschale 11 weist Ausnehmungen 14 auf. Diese
sind als Durchgangsöffnungen ausgebildet. Die
Fußschale 11 weist eine Dicke auf, die derart ausgebildet
ist, dass beim Belasten der Fußschale 11 mit eingebrach-
ter Sohle 17 die Sohle 17 trotz den Ausnehmungen 14
den Fußboden nicht berührt.
[0043] Figur 11 stellt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Haltelementes 30, dass klappbar ausgebildet ist, so-
dass dessen Dimensionen verkleinert werden können,
bspw. zum Transport des Halteelementes 30. Das Halt-
element 30 weist einen Einrastbereich 33 an einem Ende
des Halteelementes 30 auf, in dem sich eine Einschnü-
rung 34 befindet. In anderen Worten verjüngt sich die
Breite des Halteelementes 30 und verbreitert sich erneut,
wobei die Einschnürung 34 dazu dient, mit einem Ein-
rastbereich 12a der Fußschale 11 einzurasten. In Figur
12 sieht man den Einrastbereich 33 des Haltelementes
30 vergrößert.

Bezugszeichenliste

[0044]

10 Vorrichtung
11 Fußschale
12 seitliche Öffnung
12a Einrastbereich
12b Hervorhebung
13 Unterseite
14 Ausnehmung
15 Randbereich
16 Innenwand des Randbereichs
17 Sohle
18 noppenartige Erhebung
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18a Länge
18b Durchmesser
19 Ausbuchtung
20 Oberseite
21 Lamelle

30 Halteelement
31 erster Schenkel
32 zweiter Schenkel
33 Einrastbereich
34 Einschnürung

50 Längsrichtung
51 Breitenrichtung
52 Dickenrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zur Applikation von Creme auf ei-
nen Fuß,

wobei die Vorrichtung (10) eine Fußschale (11)
zur Aufnahme von einem Fuß aufweist,
wobei die Vorrichtung (10) ein stabförmiges Hal-
teelement (30) zum Bewegen der Fußschale
aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Haltelement (30) lösbar mit der Fußschale
(11) verbindbar ist,
wobei das Halteelement (30) dazu ausgebildet
ist, die Fußschale hochzuheben und während
der Benutzung der Vorrichtung (10) zu fixieren,
wobei die Fußschale (11) offen ausgebildet ist,
sodass eine nach oben zeigende Fläche der
Fußschale in vertikaler Richtung durch keinen
weiteren Bestandteil der Vorrichtung verdeckt
wird, wenn die Fußschale auf einem Boden ab-
gestellt ist.

2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Halteelement (30) eine L-Form mit einem ersten
Schenkel (31) und einem, im Vergleich zum ersten
Schenkel kürzeren zweiten Schenkel (32) aufweist.

3. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fußschale (11) mindestens eine seitliche Öff-
nung (12) zum Einführen des Haltelementes (30)
aufweist.

4. Vorrichtung (10) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fußschale (11) mindestens eine Ausnehmung
(14) auf dessen Unterseite (13) zur Aufnahme des
zweiten Schenkels (32) des Halteelementes (30)

aufweist.

5. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fußschale (11) einen umlaufenden, hervorste-
henden Randbereich (15) umfasst.

6. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (10) eine Sohle (17) mit noppenarti-
gen Erhebungen (18) aufweist.

7. Vorrichtung (10) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Sohle (17) über eine Innenwand (16) des
Randbereichs (15) erstreckt.

8. Vorrichtung (10) nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die noppenartigen Erhebungen (18) eine Länge
(18a) zwischen 1 mm und 10 mm, vorzugsweise zwi-
schen 2 mm und 6 mm, am meisten bevorzugt zwi-
schen 2,5 mm und 5 mm, aufweisen.

9. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sohle (17) fest mit der Fußschale (11) verbunden
oder lösbar von der Fußschale (11) ausgebildet ist.

Claims

1. Device (10) for applying cream to a foot,

wherein the device (10) has a foot bowl (11) for
receiving a foot,
wherein the device (10) has a rod-shaped hold-
ing element (30) for moving the foot bowl,
characterized in that
the holding element (30) can be detachably con-
nected to the foot bowl (11),
wherein the holding element (30) is formed to
lift up the foot bowl and fix it during use of the
device (10),
wherein the foot bowl (11) is formed to be open
so that an upwardly facing surface of the foot
bowl is not covered in the vertical direction by
any other component of the device when the foot
bowl is placed on a floor.

2. Device (10) according to claim 1,
characterized in that
the holding element (30) has an L-shape with a first
leg (31) and a second leg (32) that is shorter than
the first leg.
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3. Device (10) according to one of the preceding claims,
characterized in that
the foot bowl (11) has at least one lateral opening
(12) for inserting the holding element (30).

4. Device (10) according to claim 2 or 3,
characterized in that
the foot bowl (11) has at least one recess (14) on its
underside (13) for receiving the second leg (32) of
the holding element (30).

5. Device (10) according to one of the preceding claims,
characterized in that
the foot bowl (11) comprises a circumferential, pro-
truding edge area (15).

6. Device (10) according to one of the preceding claims,
characterized in that
the device (10) has a sole (17) with nub-like eleva-
tions (18).

7. Device (10) according to claim 6,
characterized in that
the sole (17) extends over an inner wall (16) of the
edge area (15).

8. Device (10) according to claim 6 or 7,
characterized in that
the nub-like elevations (18) have a length (18a) of
between 1 mm and 10 mm, preferably between 2
mm and 6 mm, most preferably between 2.5 mm and
5 mm.

9. Device (10) according to one of claims 6 to 8,
characterized in that
the sole (17) is formed firmly connected to the foot
bowl (11) or detachable from the foot bowl (11).

Revendications

1. Dispositif (10) pour appliquer de la crème sur un pied,

dans lequel le dispositif (10) comprend une co-
que de pied (11) pour recevoir un pied,
dans lequel le dispositif (10) présente un élé-
ment de maintien (30) en forme de tige pour dé-
placer la coque de pied,
caractérisé en ce que
l’élément de retenue (30) peut être relié de ma-
nière amovible à la coque de pied (11),
dans lequel l’élément de support (30) est adapté
pour soulever et fixer la coque de pied pendant
l’utilisation du dispositif (10),
dans lequel la coque de pied (11) est ouvert de
sorte qu’une surface de la coque de pied orien-
tée vers le haut dans la direction verticale n’est
pas recouverte par un autre composant du dis-

positif lorsque la coque de pied est posé sur un
sol.

2. Dispositif (10) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
l’élément de retenue (30) présente une forme en L
avec une première branche (31) et une deuxième
branche (32) plus courte par rapport à la première
branche.

3. Dispositif (10) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
la coque de pied (11) présente au moins une ouver-
ture latérale (12) pour l’introduction de l’élément de
retenue (30).

4. Dispositif (10) selon la revendication 2 ou 3,
caractérisé en ce que
la coque de pied (11) présente au moins un évide-
ment (14) sur sa face inférieure (13) pour recevoir
la deuxième branche (32) de l’élément de retenue
(30).

5. Dispositif (10) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
la coque de pied (11) comprend une zone de bord
(15) périphérique en saillie.

6. Dispositif (10) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
le dispositif (10) présente une semelle (17) avec des
protubérances (18) en forme de picots.

7. Dispositif (10) selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
la semelle (17) s’étend sur une paroi intérieure (16)
de la zone de bordure (15).

8. Dispositif (10) selon la revendication 6 ou 7,
caractérisé en ce que
les protubérances en forme de picots (18) ont une
longueur (18a) comprise entre 1 mm et 10 mm, de
préférence entre 2 mm et 6 mm, de manière la plus
préférée entre 2,5 mm et 5 mm.

9. Dispositif (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations 6 à 8,
caractérisé en ce que
la semelle (17) est reliée de manière fixe à la coque
de pied (11) ou est réalisée de manière amovible par
rapport à la coque de pied (11).
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